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Gemeinde March 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 

 

S A T Z U N G E N  
 

der Gemeinde March über  

a) den Bebauungsplan “Kapellenweg“ im Ortsteil Neue rshausen 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan “Kapellenweg”  
im Ortsteil Neuershausen 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde March hat am 10.02.2014 
 
a) den Bebauungsplan für das Gebiet "Kapellenweg"  

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Kapellenweg" 
 
unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlossen: 
 

� Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 
1548) 

� Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

� Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

� Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2013 (GBl. S. 209) 

� § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 
55) 

 

§ 1 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für  

a) den Bebauungsplan "Kapellenweg" 

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Kapellenweg" 

ergibt sich aus der Abgrenzung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans (Planzeichnung 
vom 10.02.2014). 
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§ 2 
 

Bestandteile  

 

1. Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen aus 

a) dem gemeinsamen zeichnerischen Teil M 1:500  vom 10.02.2014 

b) dem textlichen Teil (planungsrechtliche Festsetzungen) vom 10.02.2014 

2. Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus 

a) dem gemeinsamen zeichnerischen Teil M 1:500   vom 10.02.2014 

b) dem textlichen Teil (örtliche Bauvorschriften)   vom 10.02.2014 

3. Beigefügt ist: 

a) die Begründung Teil I (Städtebaulicher Teil)   vom 10.02.2014 

b) die Begründung Teil II (Umweltbericht) vom Büro für  
Freiraum- und LandschaftsArchitektur, Bad Krozingen  vom 10.02.2014 

c) Gutachterliche Stellungnahme Grundwassersituation 
    Büro Frey & Ruppenthal, Freiburg     

 

§ 3 
 

Ordnungswidrigkeiten  

 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergange-
nen örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. 

 

§ 4 
 

Inkrafttreten  

 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit ihrer Bekanntmachung nach 
§ 10 (3) BauGB in Kraft.  

 

Gemeinde March, den 
 

 

 
Hügele, Bürgermeister 
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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende p lanungsrechtlichen Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

� Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. 
I S. 1548) 

� Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

� Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

� Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2013 (GBl. S. 209) 

� § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 
(GBl. S. 55) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB,  §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

1.1.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die in § 4 (2) Nrn. 2 und 3 BauNVO ge-
nannten Nutzungen (Schank- und Speisewirtschaften; Anlagen für kirchliche, kul-
turelle und sportliche Zwecke) nicht zulässig. 

1.1.1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen nach § 4 (3) Nrn. 1, 3, 4 
und 5 BauNVO (Beherbergungsbetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbau-
betriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Gebäudehöhen  (§ 9 (1) Nr. 1 und § 9 (2) BauGB, § 18 BauNVO) 

1.2.1.1 Als maximale Traufhöhe -gemessen zwischen der Oberkante der Erschließungs-
straße und dem Schnittpunkt Außenwand/äußere Dachhaut an der Mitte des Ge-
bäudes- sind min. 6,0 m und max. 6,80 zulässig. Grenzt das Gebäude an zwei Er-
schließungsstraßen, ist diejenige Straße maßgebend, über welche die Erschlie-
ßung (Zufahrt) erfolgt. Für Gebäude, deren Grundstücke an den Kapellenweg an-
schließen, bemisst sich die maximale Traufhöhe zwischen der Oberkante der 
Straße Kapellenweg und dem Schnittpunkt Außenwand/äußere Dachhaut.  

1.2.1.2 Bei Gebäuden mit Satteldach dürfen die Traufhöhen von 
Dachaufbauten bzw. Vorbauten (z.B. Balkone, Erker) und 
Wiederkehren die festgesetzte zulässige Traufhöhe um 
max. 3,0 m überschreiten, wenn sie eine Breite von 5,0 m 
und max. 50 % der Länge der jeweils zugehörigen Haus-
breite nicht überschreiten.  
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1.2.1.3 Als maximale Gebäudehöhe -gemessen zwischen der Oberkante der zugehörigen 
Erschließungsstraße an der Mitte des Gebäudes und der obersten Dachbegren-
zungskante- sind zulässig: 

− bei Gebäuden mit Satteldach und versetztem Satteldach max. 12,50 m  

− bei Gebäuden mit Pultdach und Zeltdach max. 11,00 m  

1.2.2 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO und § 6 (1) Nr. 1 LBO)  

1.2.2.1 In dem in der Planzeichnung festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und 
WA 3 sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

1.2.2.2 In dem in der Planzeichnung festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA 2 wird 
die offene Bauweise mit Einzel-, Doppel- und Hausgruppen (Reihenhäuser) fest-
gesetzt. 

1.2.3 Zulässige Grundfläche (§19 BauNVO) 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 darf bei Reihenmittelhäusern die zulässige 
Grundflächenzahl überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,6. 

1.3 Garagen, Carports und Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

1.3.1 Stellplätze, Carports und Garagen sind nur innerhalb der Baufenster und im Be-
reich zwischen Erschließungsstraße und rückwärtiger Gebäudeflucht zulässig. Bei 
Baugrundstücken, die an zwei Erschließungsstraßen liegen, ist die Erschließungs-
straße maßgebend von der die Erschließung (Zufahrt) erfolgt.  

1.3.2 Garagen, die außerhalb der Baufenster errichtet werden, müssen senkrecht zur 
Garageneinfahrt gemessen einen Mindestabstand von 5,0 m zur Erschließungs-
straße einhalten. 

1.4 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 

1.4.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen mit einem Brutto-Rauminhalt 
über 25 m³ im Sinne von § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der durch Baugren-
zen festgesetzten überbaubaren Flächen (Baufenster) zulässig. 

1.4.2 Die maximale Wandhöhe der Nebenanlagen wird auf 3,0 m bezogen auf die 
Oberkante des natürlichen Geländes festgesetzt. 

1.4.3 Ebenerdige Nebenanlagen (wie z.B. Terrassen, die nicht mehr als 0,5 m gegen-
über dem Straßenniveau erhöht sind) sind auch außerhalb der Baufenster zuläs-
sig. 

1.4.4 Nebenanlagen, die der Versorgung oder Entsorgung der Baugebiete dienen (nach 
§ 14 Abs. 2 BauNVO) sind im gesamten Plangebiet zulässig.  
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1.5 Baugrenzen, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 
BauNVO) 

1.5.1.1 Überschreitungen von Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile wie Gesimse, 
Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassenüberdachungen sind bis zu max. 1,5 m 
zulässig.  

1.5.1.2 Überschreitungen von Baugrenzen durch Vorbauten wie Wände, Balkone, Erker, 
Terrassen, Wintergärten und Tür- und Fenstervorbauten sind auf einer Länge von 
max. 5 m um bis zu max. 1,5 m sind zulässig.  

1.6 Von Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 (1) Nr . 10 BauGB) 

Sichtflächen müssen zwischen 0,80 und 2,50 m Höhe, gemessen ab Oberkante 
Fahrbahn, von Sichthindernissen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten 
werden. Bäume, Lichtmasten und ähnliches sind innerhalb der Sichtfelder zuläs-
sig; sie dürfen jedoch wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder 
kreuzen wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder auf nichtmotorisierte 
Verkehrsteilnehmer nicht verdecken. 

1.7 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

Je Einzelhaus und je Doppelhaushälfte wird die maximale Anzahl an Wohnungen 
auf 2 Wohneinheiten und für Reihenhäuser auf eine 1 Wohneinheit je Hausgrup-
peneinheit (z.B. Reihenhaus) festgesetzt.  

1.8 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

In der Grünfläche mit Zweckbestimmung „Spielplatz“ sind zulässig: 

� Der Nutzung dienende bauliche Anlagen (z.B. Spielgeräte) und 

� Einfriedigungen 

1.9 Abgrabungen und Aufschüttungen (§ 9 (1) Nr. 17 BauGB) 

1.9.1 Aufschüttungen dürfen eine Höhe von max. 0,50 m gegenüber der Straßenober-
kante nicht überschreiten.  

1.9.2 Zur Belichtung von Räumen in Untergeschossen sind Abgrabungen bis zu 2,0 m 
unter Straßenoberkante auf einer maximalen Länge von 30% der Fassadenge-
samtlänge und bis zu einer maximalen Tiefe von 2,50 m ab Hauskante zulässig. 

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass trotz Abgrabungen im Bereich der Untergeschosse die 
Wirkung der wasserdichten Wanne nicht beeinträchtigt wird (s. 1.11.1) 

1.10 Leitungsrecht 

Auf der mit Leitungsrecht belegten Fläche ist weder die Errichtung hochbaulicher 
Anlagen noch die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zulässig. 
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1.11 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwi cklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20  BauGB) 

1.11.1 Eine Gründung unterhalb 189,00 m ü NN ist im gesamten Gebiet nicht zulässig. 
Die Ausbildung der Kellergeschosse ist als wasserdichte Wanne auszuführen. 
Wasserdichte Wanne bedeutet, dass ein gegen äußeren hydrostatischen Was-
serdruck druckwasserdichter Baukörper in wasserundurchlässiger Bauweise zu 
erstellen ist. 

Hinweis: Wenn Bohrungen oder Erdarbeiten in den Grundwasserleiter eindringen, ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

1.11.2 Auf den Flächen F2 sind zwei Eidechsenbiotope (Steinhaufen aus mindestens 
kopfgroßen Steinen die mindestens 1 m in den Boden ragen, Holzhaufen, Erdwäl-
le mit lückiger Vegetation und  ergänzende Strauchpflanzungen mit Saumflächen 
im direkten Umfeld der Reptilienbiotope), mit einer jeweiligen Mindestgröße von 
100 m²  herzustellen. In diesen Biotopen müssen Bereiche zur Eiablage geschaf-
fen werden, d. h. Sandlinsen, die mindestens 20 cm tief in den Boden reichen und 
1 m² nicht unterschreiten, sind vor Ort anzubringen. 

1.11.3 Die oberirdischen Stellplätze sowie Wege- und Platzflächen auf öffentlichen und 
privaten Flächen sind mit wasserdurchlässigem Belag anzulegen (z. B. Schotter-
rasen, wassergebundene Decken, Rasenpflaster etc.).  

1.11.4 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer und Dachgauben sind nur zulässig, wenn 
sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontamina-
tion des Bodens durch Metallionen zu besorgen ist.  

1.11.5 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung zur Minderung der Fernwirkung festgesetzt (z.B. Natriumdampf-
Niederdrucklampen, LED-Leuchten).  

1.11.6 Für alle nachfolgenden Pflanzfestsetzungen gilt, dass bei Abgang oder Fällung 
eines Baumes/Strauches als Ersatz ein vergleichbarer Laubbaum oder Strauch 
gem. der Pflanzenliste im Anhang nachzupflanzen ist. 

1.12 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstig en Bepflanzungen (§ 9 (1) 
25 a BauGB) 

1.12.1 Anpflanzung auf privaten Grundstücken 

1.12.1.1 In den Wohngebieten sind im Bereich der privaten Grundstücksflächen pro ange-
fangene 300 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche (40 % der Gesamtgrund-
stücksfläche) mind. 1 Obstbaum und 10 Sträucher gem. Pflanzliste im Anhang zu 
pflanzen.  

1.12.1.2 Auf der im Plan festgesetzten privat Grünflächen F4 ist eine zweireihig freiwach-
sende Hecke mit mindestens 2,0 m Wuchshöhe durch Pflanzung von 1 heimi-
schen, standortgerechten Strauch/lfm gem. Pflanzliste im Anhang anzulegen. Die 
Strauchpflanzungen sind auf die unter 1.12.1.1 genannte Festsetzung anrechen-
bar. 

Hinweis: Gem. § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid verpflich-
ten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist die festgesetzten 
Pflanzgebote durchzuführen. 
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1.12.2 Pflanzungen im Straßenraum 

1.12.2.1 Gemäss dem Eintrag in der Planzeichnung sind entlang der Erschließungsstraße 
4 mittel- bis großkronige heimische Laubbäume gem. Pflanzliste im Anhang zu 
pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Geringe Abweichungen der Standorte z.B.  für 
Einfahrten oder Leitungen sind zugelassen. 

1.12.3 Maßnahmen auf öffentlichen Grünflächen 

1.12.3.1 Auf der öffentlichen Grünfläche F3 im Osten ist die Fläche um den Kinderspiel-
platz herum mit heimischen und nichtheimischen Bäumen und Sträuchern gem. 
Pflanzliste im Anhang zu bepflanzen. 

1.12.3.2 Auf den öffentlichen Grünflächen F2 im Osten sind 40 heimische Obst- oder  
Wildobstsorten sowie 130 standortgerechte Sträucher gem. Pflanzliste im Anhang 
zu pflanzen. Pflege- und Erhaltungsschnitt der Streuobstbäume besonders in der 
Jugendphase im Zuge der Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 25 Jahren.  
Die Obstbäume sind nicht in die unmittelbare Nähe der Kinderspielgeräte, die 
Sträucher in Strauchgruppen auf der Fläche zu verteilen. Bei Abgang eines Bau-
mes ist als Ersatz ein vergleichbarer Streuobstbaum nachzupflanzen. 

1.12.3.3 Die öffentlichen Grünflächen F2 im Osten sind mit Wiesensaatgut aus regionaler 
Herkunft einzusäen. Zur Entwicklung einer Extensivwiese ist eine ein- bis zweimal 
jährliche Mahd der Fläche von Anfang Juli bis September mit Abfuhr des Mähgu-
tes vorzusehen. Eine Düngung der Flächen ist unzulässig.  

1.12.3.4 Es sind 6 Vogelnistkästen für Höhlenbrüter (Star (2 Stck.), Kohlmeise (2 Stck.) 
und Blaumeise (2 Stck.)) in den Bäumen der östlichen Grünfläche F2 (Streuobst-
wiese) aufzuhängen. 

Hinweis: Die Vogelnistkästen sind von einer ökologischen Fachkraft aufzuhängen. Bei Ab-
gang eines Nistkastens innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Unterhaltungszeitraums 
(25 Jahre) ist für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. 

1.12.4 Pflanzungen im Bereich des Regenrückhaltebeckens 

1.12.4.1 Das geplante Regenrückhaltebecken F1 ist naturnah mit wechselnden und mög-
lichst flachen Böschungsneigungen zu gestalten. Böschungen dürfen nicht steiler 
als 1:2 angelegt werden.  

1.12.4.2 Auf den Böschungsoberkanten des Regenrückhaltebeckens F1 sind 100 standort-
gerechte und heimische Sträucher gem. Pflanzliste im Anhang zu pflanzen. Diese 
sind in aufgelockert, in kleinen Gruppierungen anzuordnen. Bei Abgang eines 
Strauchs ist als Ersatz ein vergleichbarer Strauch nachzupflanzen. 

1.12.4.3 Die gesamte Fläche F1 ist mit Wiesensaatgut aus regionaler Herkunft einzusäen. 
Zur Entwicklung einer Extensivwiese ist eine ein- bis zweimal jährliche Mahd der 
Fläche von Anfang Juli bis September mit Abfuhr des Mähgutes vorzusehen. Eine 
Düngung der Fläche ist unzulässig. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

Rechtsgrundlagen: 

� Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2013 (GBl. S. 209) 

� § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 
(GBl. S. 55) 
 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Dachneigung 

2.1.1.1 Die Dächer der Hauptbaukörper sind 

• im WA1 als Satteldach, versetztes Satteldach und 

• in WA2 und WA3 als Sattel-, versetztes Satteldach, Pult- oder Zeltdach 

mit jeweils einer Neigung zwischen 15 und 40° auszubilden. 

2.1.1.2 Die Dächer von Doppelhäusern und Hausgruppen müssen die gleiche Dachform 
aufweisen. Die Dachneigung benachbarter Doppelhaus- und Hausgruppeneinhei-
ten ist anzugleichen, d.h. es ist maximal eine Abweichung von 3° zulässig. Wenn 
die Angleichung nicht sichergestellt ist, gilt für das jeweilige Doppel- oder Haus-
gruppenhaus als Festsetzung Satteldach mit einer Dachneigung von 40°. 

2.1.2 Dacheindeckung 

2.1.2.1 Für die Dächer der Hauptbaukörper sind ausschließlich rote bis braune oder graue 
bis anthrazitfarbene Materialien zulässig. Von dieser Festsetzung ausgenommen 
sind Dachbegrünungen. 

2.1.2.2 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sowie glänzende oder reflektierende 
Materialien sind für Dacheindeckungen nicht zugelassen.  

2.1.3 Dachaufbauten 

2.1.3.1 Dachaufbauten sind ab einer Dachneigung von 30° zulässig. Die Breite der Dach-
aufbauten darf inklusive Dachüberstand insgesamt 50% der Länge der jeweils da-
runter liegenden Gebäudewand nicht überschreiten. 

2.1.3.2 Der Abstand der Dachaufbauten zu den Ortgängen muss, gemessen von der je-
weiligen Außenkante Dach, mindestens 1,50 m betragen.  

2.1.3.3 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaikanlagen, Son-
nenkollektoren), sind auf allen Dächern zulässig. 

2.1.4 Dachgestaltung 

2.1.4.1 Bei versetzten Satteldächern ist ein Firstversatz vom 
obersten Dachfirst von maximal 1,5 m zulässig.  
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2.1.5 Dächer der Garagen, Carports und Nebenanlagen  (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)  

2.1.5.1 Für die Dächer der Garagen, Carports und Nebenanlagen sind ausschließlich rote 
bis braune oder graue bis anthrazitfarbene Materialien sowie Dachbegrünungen 
zulässig.  

2.2 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Anzahl der auf dem Grundstück nachzuweisenden notwendigen Stellplätze für 
Wohnungen wird auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit festgesetzt. Bruchteile einer 
Stellplatzzahl sind auf die nächste volle Stellplatzzahl aufzurunden. Bei nur einer 
Wohneinheit pro Grundstück sind zwei Stellplätze erforderlich, wobei ein Stellplatz 
in einer Garage bzw. einem Carport und der zweite im betreffenden Stauraum 
(Zufahrt) untergebracht werden kann.  

2.3 Müllbehälterstandorte  (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

Freistehende Müllbehälter sind dauerhaft gegenüber dem Straßenraum und ande-
ren öffentlichen Räumen abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu 
schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind – sofern es sich bei diesen nicht be-
reits um Gehölze (Hecken) handelt – mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu 
begrünen. 

2.4 Einfriedigungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Auf den Grundstückseiten, die an den öffentlichen Verkehrsraum angrenzen, dür-
fen Einfriedigungen in Form von Mauern, Zäune, Bepflanzungen etc. gemessen 
ab Oberkante der öffentlichen Verkehrsflächen, nicht höher als 1,50 m sein. Bei 
einer Höhe zwischen 1,0 m und 1,50 m sind 60% der zur Verkehrsfläche liegen-
den Einfriedung als lebende Hecken zu gestalten. 

2.4.2 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Die 
Verwendung von Stacheldraht für Einfriedigungen ist nicht zulässig. 

2.4.3 Einfriedigungen sind so anzulegen, dass eine ausreichende Anfahrsicht auf den 
öffentlichen Verkehrsraum gewährleistet bleibt. 

2.5 Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen bebau ter Grundstücke (§ 74 (1) 
Nr. 3 LBO) 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen bzw. gärtnerisch 
anzulegen. 

2.6 Außenantennen (§74 (1) Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine sichtbare Antenne bzw. Satellitenantenne zugelassen. 

2.7 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet nicht zugelassen. Das Nieder-
spannungsnetz ist als Kabelnetz auszuführen. 
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Gemeinde March, den___________ 
 
 
 
 
  
 
Hügele, Bürgermeister Der Planverfasser 
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3 HINWEISE 

3.1 Landwirtschaftliche Immissionen 

Westlich, nördlich und östlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker, 
Wiesen, Scheune zum Unterstellen von landwirtschaftlichem Gerät) an das Plangebiet 
an. Durch die Bewirtschaftung können landwirtschaftliche Emissionen wie z.B. Lärm, 
Geruch und Staub hervorgerufen werden. Diese Emissionen sind, sofern ordnungs-
gemäß bewirtschaftet wird, von den zukünftigen Bewohnern als ortsüblich hinzuneh-
men.  

3.2 Boden - Allgemeine Bestimmungen 

3.2.1 Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten , dass nur soviel Mutterboden abgeschoben 
wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist .Unnötiges Be-
fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zuläs-
sig. 

3.2.2 Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

3.2.3 Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mut-
terboden und Unterboden durchzuführen 

3.2.4 Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke des Mas-
senausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes 
nicht über-schüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist aus-
schließlich Aus-hubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

3.2.5 Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu be-
schränken, womöglich sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestalten. Zur 
Befestigung von Gartenwegen, Garageneinfahrten, Stellplätzen usw. werden Rasen-
gittersteine oder Pflaster mit groben Fugen empfohlen. 

3.2.6 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüll-material (Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

3.2.7 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erheb-
liche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, 
sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

3.3 Mutterboden  

3.3.1 Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch 
genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünanla-
gen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen oder wieder verwertbar auf geeigneten 
(gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischen zu lagern). 

3.3.2 Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

3.3.3 Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflocke-
rung bis an die wasserdurchlässige Schicht zu beseitigen, damit ein ausreichender 
Wurzelraum für die Bepflanzung und eine flächige Versickerung von Oberflächenwas-
ser gewährleistet sind. 

3.3.4 Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht über-
schreiten. 
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3.4 Telekom 

3.4.1 Im Neubaugebiet sind in allen Straßen bzw. Gehwegen geeignete und ausreichende 
Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m - 0,4m für die Unterbrin-
gung der Kabel vorzusehen. Durch Baum-pflanzungen darf der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

3.4.2 Der Bauablauf ist so zu planen, dass die Arbeiten zur Kabelverlegung beim Niveau 
„Unterkante Bordsteinanlage" (Randsteine sind gesetzt) erfolgen können (Verlegetiefe 
ca. 60-80 cm ab "Oberkante Straße" bzw. „Oberkante Gehweg"). Die Arbeiten zur Ka-
belverlegung werden üblicherweise von der Telekom und dem zuständigen Energie-
versorger in Koordination ausgeschrieben. Im Bauzeitenplan ist eine angemessene 
und kollisionsfreie Zeitspanne für die Kabelverlegearbeiten vorzusehen. 

3.4.3 Für eine rechtzeitige Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Ver- und Entsorger bitten wir, den Beginn und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Plangebiet so früh als möglich, mindestens jedoch 4 Monate vor Baube-
ginn, mitzuteilen an: Deutsche Telekom Technik GmbH,m Rs PT131, Postfach 10 03 
65, 79122 Freiburg. 

3.5 EnBW  

3.5.1 Um eine koordinierte Bauausführung sicherstellen zu können, ist es sinnvoll dass 
gleichzeitig mit der Planung unseres Versorgungsnetzes auch die Planung der Stra-
ßenbeleuchtungsanlagen in diesem Gebiet erfolgen kann. 

3.5.2 Die EnBW sollte deshalb in die Planung der Straßenbeleuchtungsanlage frühzeitig 
eingebunden werden. 

3.5.3 Hinsichtlich der Kabeltrasse innerhalb des Neubaugebietes bitten wir um Berücksichti-
gung des "Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Versorgungs-anlagen", 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. 

3.5.4 Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von der EnBW 
Regional. AG beauftragtes, qualifiziertes Unternehmen. Bei der Ausführungsplanung 
ist der hierfür erforderliche zeitliche Aufwand bei der EnBW Regional AG zu erfragen 
und im Bauzeitenplan zu berücksichtigen. 

3.5.5 Wir bitten Sie, den Bauablauf so zu planen, dass die Arbeiten zur Kabelverlegung 
beim Niveau „Unterkante Bordsteinanlage" erfolgen können. Für die Kabelverlegear-
beiten benötigen wir eine Bauzeit von ca. acht bis zehn Wochen. Die Arbeiten zur Ka-
belverlegung werden von EnBW ausgeschrieben. 

3.6 Badenova 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Erdgasleitungsnetzes, sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger, ist es notwen-
dig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
der badenova AG & Co. KG, Tullastraße 61, 79108 Freiburg i. Br., so früh wie möglich 
schriftlich angezeigt werden.  
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Anhang Pflanzenliste  

Pflanzenliste für Pflanzgebote mit Ausgleichsfunkti onen  

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauc hgrößen: 

• Bäume: 3 xv. Hochstämme, Stammumfang 16 - 18 cm 

• Sträucher: 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm  

Zusammensetzung: 

Bei Verwendung von Nadelgehölzen ist maximal ein Nadelgehölz je 10 Laubge-
hölze zulässig. 

 

Heimische Baumarten: 
Acer platanoides   Spitz- Ahorn 
Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 
Acer campestre    Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Castanea sativa   Marone 
Betula pendula    Birke 
Fagus sylvatica    Buche 
Fraxinus excelsior   Esche 
Populus tremula   Zitter-Pappel 
Quercus robur    Stiel-Eiche 
Quercus petraea   Trauben-Eiche 
Ulmus minor    Feld-Ulme 
Ulmus glabra    Berg-Ulme 
Salix alba    Silber-Weide 
Tilia cordata    Winter-Linde 
Tilia platyphyllos   Sommer-Linde 
Pinus sylvestris    Gewöhnliche Kiefer 
Pyrus communis   Wild-Birne 
Prunus padus    Trauben-Kirsche 
Malus sylvestris    Wild-Apfel 
Sorbus aria    Mehlbeere 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
Sorbus torminalis   Elsbeere  
Taxus baccata    Eibe 
Ilex aquifolia    Stechpalme 
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Obstbäume: 
Sorbus domestica   Speierling 
Juglans regia    Nussbaum 
Morus alba     Weiße Maulbeere 
Prunus avium- Sorten   gebietsheimische Süßkirsche   

       (Markgräfler Kracher, Schauenberger,  
       Hedelfinger) 

Pyrus pyraster- Sorten  Kulturbirne (Schweizer Wasserbirne,  
       Geißhirtle) 

Malus sylvestris- Sorten   gebietsheimische Apfelsorten (Bohnap-
fel, Ziegler Apfel, Boskoop) 

Prunus domestica- Sorten gebietsheimische Zwetschgen, Apriko-
sen, Pfisiche, Mandeln  

 Mespilus germanica   Mispel 
 
 Sträucher : 
 Cornus sanguinea   Gemeiner Hartriegel 
 Cornus mas    Kornell-Kirsche 
 Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
 Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 
 Prunus padus    Traubenkirsche 
 Prununs spinosa   Schlehe 
 Rosa canina    Hunds-Rose 
 Salix caprea    Sal-Weide 
 Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 
 Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
 Rhamnus frangula   Gemeiner Faulbaum 
 Rhamnus cathartica   Echter Kreuzdorn 
 

 Saatgutvorschlag  :     Wildblumenwiese von „TerraGrün“, Hofgut  
       Maurer in 70825 Korntal-Münchingen 
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Pflanzenliste für Flächen mit allgemeinen Festsetzu ngen 

Gehölze, Stauden und Gräser für sonstige Flächen:  
(beispielhafte Vorschlagsliste) 
Baumarten: siehe 3.1 
 

Solitärgehölze u. Ziergehölze und heimische Wildgeh ölze  
Amelanchier canadensis  Felsenbirne 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Cornus - Arten     Hartriegel, Kornelkirsche 

Buddleya davidii   Sommerflieder 
Deutzia spec.    Deutzien 
Ligustrum vulgare   Liguster 
Lonicera Arten    Wild- und Zierheckenkirschen 
Forsythia    Forsythie 
Kolkwitzia    Kolkwitzien 
Magnolia spec.    Strauchmagnolien 
Malus Arten    Zier- u. Wildapfel 
Philadelphus spec.   Pfeifenstrauch 
Prunus laurocerasus   Kirschlorbeer 
Spiraea spec.    Spiersträucher 
Syringa vulgaris   Flieder 
Viburnum rhytidophyllum  Immergr. Schneeball 
Juniperus communis   Wacholder 
Juniperus chinensis/sabina  Nied. Wacholderarten 
Ribes spec.    Wild- u. Zierjohannisbeere 
Rosa spec.    Strauch- und Wildrosen 
Caragana arborescens  Erbsenstrauch 
Prunus cerasifera „Nigra“  Zierkirsche 
 
Niedrige Gehölze 
Hypericum calycinum   Johanniskraut 
Hypericum patulum   Johanniskraut 
Jasminum nudiflorum   Winterjasmin 
Lavandula angustifolia   Lavendel 
Lonicera pileata   Böschungsmyrte 
Mahonia aquifolium   Mahonie 
Potentilla fruticosa   Fünffingerstrauch 
Rosa rugosa    Apfel- Rose  
Rosa "Schneewittchen"  Strauchrose 
Rosa "Swany"    Rose "Swany" 
Symphoricarpos "Hancock"  Schneebeere 
Spiraea albifolia/japonica  Spierstrauch 
Vinca minor/major   Immergrün 
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Stauden und Gräser 
Avena sempervirens   Blaustrahlhafer 
Centranthus ruber   Spornblume 
Geranium- Arten   Storchschnabel 
Hemerocallis- Arten   Taglilie 
Iris- Arten    Schwertlilie 
Aruncus dioicus   Geisbart 
Penissetum spec.   Feldborstengras 
Salvia nemorosa   Salbei 
Sedum telephium   Große Fetthenne 
Symphytum grandiflorum  Beinwell 
Verbascum densiflorum  Gr. Königskerze 
Rudbeckia- Sorten   Sonnenhut 
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1 ALLGEMEINES  

1.1 Planungsanlass und Ziel 

Die Gemeinde March, als attraktiver Wohnstandort in Nähe der Stadt Freiburg, möch-
te der vermehrten Nachfrage nach Wohnbauland mit der Ausweisung eines neuen 
Wohngebiets begegnen. Nachdem im Ortsteil Hugstetten bereits vor einigen Jahren 
ein neues Wohngebiet erschlossen und aufgesiedelt wurde, und alle Ortsteile der 
Gemeinde gleichwertig und maßvoll weiterentwickelt werden sollen, ist nun ein klei-
nes Wohngebiet im Ortsteil Neuershausen vorgesehen. Angedacht ist der neue 
Wohnstandort im Nordosten des Ortsteils entlang des Kapellenweges, der bisher nur 
einseitig bebaut ist. Bereits jetzt liegen der Gemeinde mehrere Anfragen von Bürgern 
aus Neuershausen und der Gemeinde vor, die Interesse an einem Bauplatz geäußert 
haben. 

Durch die Entwicklung des Wohnbaugebietes „Kapellenweg“ erfolgt eine Arrondie-
rung des nordöstlichen Ortsrandes, welche der bestehenden Bebauung am Kapel-
lenweg ein städtebaulich sinnvolles Gegenüber gibt. Um einen homogen gestalteten 
neuen Ortsrand auszubilden, wurden die im Bereich des Bebauungsplanes „Kapel-
lenweg“ getroffenen Festsetzungen und gestalterischen Vorgaben daher aus der na-
hen Umgebung und dem allgemeinen Ortsbild abgeleitet. Zudem ist eine große Grün-
fläche samt Kinderspielplatz im Osten des Plangebietes vorgesehen, auf der auch die 
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen untergebracht werden sollen. Ein Fußweg 
durch die Grünfläche soll die neue Wohnbebauung an die bestehende Wegestruktur 
in die umgebende Landschaft anschließen. 

Insgesamt soll der Bebauungsplan „Kapellenweg“ die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen schaffen, den Bereich insbesondere unter städtebaulichen, ökologischen 
und gestalterischen Gesichtspunkten nach den aktuellen Rahmenbedingungen und 
Erkenntnissen zu entwickeln, d.h. insbesondere eine Bebauung mit den zur Zeit am 
Markt nachgefragten Wohnformen zu ermöglichen. 

Nach gegenwärtiger Sicht werden mit der Planung folgende Einzelziele verfolgt: 

• Schaffung von Wohnraum in Form von Einzel-, Doppel- und auch Reihenhäu-
sern insbesondere für die ortsansässige Bevölkerung 

• Ökonomische Erschließung über die bestehenden Straße 

• Festsetzung von gestalterischen Leitlinien für eine ortsbildgerechte Neubebau-
ung 

• Planungsrechtliche Festsetzungen zur Sicherung und Gestaltung von Grünbe-
reichen insbesondere auch im Übergang zur freien Landschaft 
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1.2 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Marcher Ortsteils Neuershausen. 

 
Abb. 2: Ausschnitt toppgraphische Karte (ohne Maßstab) 

 

Es umfasst die Flurstücke Nrn.: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188/1 und 
189. Im Norden und Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an das Plan-
gebiet, im Süden und Westen schließt Bebauung an. Südöstlich grenzt der Neuers-
häuser Friedhof an. 

Abb. 3: Geltungsbereich „Kapellenweg“ (ohne Maßstab) 
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1.3 Planungsverfahren 

Das Bebauungsplanverfahren wurde im Regelverfahren durchgeführt. Somit fand ei-
ne zweistufige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie eine Umweltprüfung 
statt. 

Zu Beginn des Verfahrens wurde zeitgleich mit der Frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden ein Scoping durchgeführt, um den Rahmen für Umfang und Detailierungsgrad 
Umweltprüfung festzulegen sowie Grünordnungsplan und Umweltbericht zu erarbei-
ten. Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Einarbeitung der An-
regungen folgte die Offenlage, in der der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher 
Belange erneut für die Dauer eines Monats die Möglichkeit zur Stellungnahme gege-
ben wird. Auch die in diesem Zeitraum eingehenden Stellungnahmen wurden abge-
wogen und eingearbeitet, bevor der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wurde. 

Verfahrensablauf:  

08.03.2013 Der Gemeinderat der Gemeinde March beschließt die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Kapellenweg“ und die dazugehörigen örtlichen 
Bauvorschriften und die Durchführung der Frühzeitigen Beteiligung 
gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

29.07. bis 
06.09.2013 

Durchführung der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB 

19.07.2013 -  
06.09.2013 

Durchführung der Frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

04.11.2013 Der Gemeinderat der Gemeinde March behandelt die in der Frühzei-
tigen Beteiligung eingegangenen Anregungen und beschließt die 
Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB. 

25.11. bis 
03.01.2014 

Durchführung der Offenlage der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 

Anschreiben 
vom 15.11. 
mit Frist bis 
zum  
31.12.2013 

Durchführung der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

10.02.2014 Der Gemeinderat der Gemeinde March behandelt die in der Offenla-
ge eingegangenen Anregungen und beschließt den Bebauungsplan 
„Kapellenweg“ und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
gem. § 10 (1) BauGB als Satzung. 
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1.4 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes March-Umkirch, der 
mittlerweile in der Fassung der 3. Änderung (Wirksamkeit 30.11.12) vorliegt, sieht für 
den Bereich des aufzustellenden Bebauungsplans „Kapellenweg“ Wohnbau- und 
Grünfläche vor, sodass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
ist.  

Abb. 4: Ausschnitt Flächennutzungsplan GVV March-Umkirch (ohne Maßstab) 

 

2 BELANGE DES KLIMASCHUTZES 

Unter Bezugnahme auf das Kyoto-Protokoll, welches als Übereinkommen zur Fest-
stellung der globalen Klimaveränderung gilt, verpflichteten sich die Mitgliedsländer 
der Europäisch Union 2002 auf die Reduzierung der Treibhausgase bis zum Jahr 
2020. Durch den Rückgang der Treibhausgase, besonders von Kohlendioxid (CO2), 
soll die Erderwärmung verringert und die entsprechenden Folgen der Klimaverände-
rung (z.B. Starkregenereignisse, Hitzeperioden, Trockenheit) eingedämmt werden. 

Um die Vorgaben aus dem Kyoto-Protokoll einzuhalten, setzt die Bundesregierung 
auf die Umsetzung in den drei Bereichen „Steigerung der Energieeffizienz“, „Energie-
einsparung“ und „Ausbau der Erneuerbaren Energien“. Mit unterschiedlichen Mitteln, 
z.B. verschieden ansetzenden Förderprogrammen, neuen Gesetzesvorgaben, For-
schungsschwerpunkten etc. wird das Einhalten der Zielvorgabe unterstützt. 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuches im Frühjahr/Sommer 2011 ist gem.  
§ 1 a Abs. 5 BauGB auch im Bauleitverfahren den Erfordernissen des allgemeinen 
Klimaschutzes Rechnung zu tragen. Darunter fallen inzwischen jedoch nicht nur 
Festsetzungen, die helfen, die Klimaveränderung durch CO2-Reduktion abzuschwä-
chen, sondern auch diejenigen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen.  
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In den folgenden Abschnitten werden die Festsetzungen u.a. bezüglich ihrer Wirkung 
auf den Klimawandel und/oder die Klimaanpassung daher näher erläutert. 

Abschließend soll kurz darauf hingewiesen werden, dass durch eine energiesparende 
und klimaschonende Bauweise sowie ausgereifte Gebäudetechnik deutlich größere 
Effekte für den allgemeinen Klimaschutz zu erzielen sind als auf der Ebene der Bau-
leitplanung. Entsprechend sollte der Klimaschutz auf der städtebaulichen Ebene als 
einer von mehreren öffentlichen Belangen gesehen und behandelt werden. Dies be-
deutet nicht, städtebauliche Grundzüge wie z.B. Südausrichtung, Freihalten von 
Frischluftschneisen etc. außer Acht zu lassen, sondern vielmehr einen qualitätvollen 
Städtebau mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Bebauung und Freiraum, im Ein-
klang mit den Klimaschutzzielen, anzustreben. 

3 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES 

Das Gebiet soll den Charakter eines Allgemeinen Wohngebietes erhalten. Die ge-
troffenen Festsetzungen bzgl. Trauf- und Gebäudehöhen sind an den Bestandsge-
bäuden auf der gegenüberliegenden Seite des Kapellenweges orientiert; allerdings 
wurden aufgrund verschiedener neuer Anforderungen  an den Wohnungsbau (Ener-
getische Wärmedämmstandards, Heizungstechniken etc.) die maximalen Höhen et-
was angehoben. Zudem wurden die Dachformen und deren -Neigungen ausgiebig im 
Ortschafts- und Gemeinderat diskutiert, um den Spielraum für potenzielle Bauherren 
auszuloten, ohne den Ortsbildcharakter aufzugeben. 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. In 
diesem sind Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle 
und sportliche Zwecke nicht zugelassen. Die Festsetzung bzgl. der Schank- und 
Speisewirtschaften wurde getroffen, um Nutzungskonflikte in Form von Lärm z.B. 
durch An- und Abfahrenden Besucherverkehr und Ruhestörungen einzudämmen. 
Kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke wurden nicht zugelassen, da diese oft-
mals mit einer hohen Flächeninanspruchnahme einhergehen und zusätzlich für das 
Gebiet unverhältnismäßig hohe Stellplatzzahlen für Besucher vorweisen müssen. 
Darüberhinaus soll das Baugebiet für dort beabsichtigte Wohnungsbaufläche vorge-
halten werden. 

Beherbergungsbetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len sind auch ausnahmsweise nicht zugelassen, um zum einen den Flächen für 
Wohnnutzung den Vorrang vor andern großflächigeren Nutzungen (Gartenbaube-
trieb, Verwaltungsgebäude und deren Parkplatz) zu geben und zum anderen Nut-
zungskonflikte in Form von Lärm z.B. durch an- und abfahrenden Kundenverkehr in-
nerhalb des Gebiets zu vermeiden. 

3.2 Maß der baulichen Nutzung / Zulässige Grundfläc he und Gebäudehöhen 

Als maximale Traufhöhe sind im Allgemeinen Wohngebiet mindestens 6,0 m und ma-
ximal 6,80 zulässig. Die Mindesthöhe wurde gewählt, um eine einheitliche Höhenent-
wicklung im Gebiet und einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu gewähr-
leisten. Die maximale Traufhöhe von 6,8 m ermöglicht neben Sockel und Kniestock 
die Bebauung mit zwei Geschossen und somit eine gute Ausnutzbarkeit des Wohn-
raums. Orientiert sind die Traufhöhen an den Bestandsgebäuden des Kapellenwegs, 
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allerdings sind sie aufgrund verschiedener neuer Anforderungen an den Wohnungs-
bau (Energetische Wärmedämmstandards, Heizungstechniken etc.) etwas hochge-
setzt. 

Bei Gebäuden mit Satteldach dürfen die Traufhöhen von Dachaufbauten bzw. Vor-
bauten (z.B. Balkone, Erker) und Wiederkehren die festgesetzte zulässige Traufhöhe 
um max. 3,0 m überschreiten, wenn sie eine Breite von 5,0 m und max. 50 % der 
Länge der jeweils zugehörigen Hausbreite nicht überschreiten. Diese Festsetzung 
wurde getroffen, um z.B. breitere Schleppgauben zu ermöglichen; gleichzeitig wird 
über die explizit getroffene Breitenangabe darauf geachtet, dass die Proportionen von 
Dachflächen, Dachaufbauten und Gebäuden gestalterisch gut zueinander passen. 

Als maximale Gebäudehöhe sind bei Gebäuden mit Sattel- und versetztem Sattel-
dach 12,50 m, bei Gebäuden mit Pult- oder Zeltdach 11,00 m festgesetzt. Diese un-
terschiedlichen Höhen wurden formuliert, um einerseits eine gute Ausnutzbarkeit der 
Wohngebäude zu ermöglichen, gleichzeitig aber, in Verbindung mit den großen 
Dachneigungen mögliche, massiv in Erscheinung tretende Wandflächen (wie z.B. bei 
einläufigen Pultdächern) einzuschränken. 

3.3 Bauweise / Stellung baulicher Anlagen 

Im Plangebiet ist, je nach Allgemeinem Wohngebiet, die offene Bauweise (WA2) oder 
Einzel- und Doppelhausbebauung (WA1 und WA3) zulässig.  

Die offene Bauweise (WA2) soll optimal ausgerichtete süd- bzw. westorientierte Rei-
henhäuser ermöglichen; diese sind unter energetischen Gesichtspunkten (geringerer 
Wärmebedarf durch Anbau) besonders hervorzuheben. Die Festsetzung von Einzel- 
und Doppelhäusern (WA1 und WA3) im Norden und Osten stärkt die Ausbildung ei-
ner aufgelockerten Siedlungsstruktur am Ortsrand bzw. inmitten des Plangebiets.  

Die Stellung baulicher Anlagen wurde nicht festgesetzt. Der gestalterische Spielraum 
bei der Dachflächenausrichtung erlaubt verschiedene Möglichkeiten der Solarener-
gienutzung: die Dachflächensüdausrichtung fördert die aktive Solargewinnung, wäh-
rend die Ost-West-Ausrichtung des Gebäudes eher die passiven Solargewinne auf-
nimmt. Je nach Gebäudestandard und Haustechnik kann entweder die eine oder die 
andere Ausrichtung förderlich sein. 

3.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Es wurden lange Baufenster mit jeweils 12 m Tiefe festgelegt, um den zukünftigen 
Bauherren Spielräume bei der Gebäudestellung zu eröffnen und im Rahmen der 
Vermarktung flexibel auf unterschiedliche Grundstücksanfragen reagieren zu können.  

Um die Überschreitungsmöglichkeiten der Baugrenzen definitiv zu regeln, ist vorge-
sehen, dass Überschreitungen der Baugrenzen durch Bauteile, wie z.B. Balkone, Er-
ker und Wintergärten bis zu 1,5 m und einer maximalen Gesamtbreite von 5,0 m zu-
lässig sind. Aus gleichen Gründen dürfen untergeordnete Bauteile wie Gesimse und 
Dachvorsprünge die Baugrenzen um maximal 1,5 m überschreiten. 
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3.5 Zulässige Grundfläche 

Im gesamten Wohngebiet wurde eine GRZ von 0,4 festgesetzt, die eine aufgelockerte 
Siedlungsstruktur bewirkt und einen hohen Freiraumanteil gewährleistet. Da Haus-
gruppenmittelhäuser (bzw. Reihenmittelhäuser) diese GRZ nur selten einhalten kön-
nen, wurde für Reihenmittelhäuser eine Überschreitung der GRZ bis 0,6 zugelassen. 
Dies ist im Sinne einer flächensparenden Bauweise geboten und beeinträchtigt auf-
grund der nur geringen Anzahl im Gebiet nicht die Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse. 

3.6 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen  

Im gesamten Wohngebiet gilt, dass Garagen, Carports und Stellplätze nur innerhalb 
der Baufenster und/oder außerhalb der Baufenster bis zur rückseitigen Gebäude-
flucht zulässig sind. Somit besteht die Möglichkeit, Garagen, Carports und Stellplätze 
an verschiedenen Stellen auf dem Grundstück zu errichten und dieses somit flexibel 
zu nutzen. 

Die Festsetzung, dass Garagen mindestens 5,0 m Abstand, senkrecht von der jewei-
ligen Garagenausfahrt gemessen, zur Erschließungsstraße einhalten müssen, ge-
währleistet einen reibungslosen Verkehr, auch, wenn z.B. ein Pkw während der Ga-
ragentüröffnung in der Einfahrt warten muss. Zudem kann durch die Festsetzung ge-
währleistet werden, dass massiv baulich in Erscheinung tretende Anlagen gestalte-
risch vom öffentlichen Raum zurücktreten. 

3.7 Nebenanlagen 

Um zum Schutz der Gartenbereiche eine zu große Versiegelung der Grünbereiche 
auszuschließen und die gestalterischen Auswirkungen von Nebenanlagen gerade auf 
den öffentlichen  Straßenraum zu regeln, wurde festgesetzt, dass Nebenanlagen, die 
hochbaulich in Erscheinung treten und über 25 m³ Bruttorauminhalt aufweisen, nur 
innerhalb der durch die Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Fläche (Baufenster) 
zulässig sind. Damit Nebenanlagen generell nicht zu massiv in Erscheinung treten, 
wurde ihre Wandhöhe auf maximal 3 m, bezogen auf die Oberkante des natürlichen 
Geländes, festgesetzt. 

Ebenerdige Nebenanlagen (wie z.B. Terrassen, die nicht mehr als 0,5 m gegenüber 
dem Straßenniveau erhöht sind) sind auch außerhalb der Baufenster zulässig. Diese 
Festsetzung bietet den Bauherren Spielraum bei der Außengestaltung der Freiberei-
che, jedoch unter Berücksichtigung eines untergeordneten, da nicht massiven, Er-
scheinungsbildes. 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung des Gebietes u.a. mit 
Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser dienen, sind grundsätzlich im gesamten Wohnge-
biet zulässig. Dies ermöglicht eine optimale Versorgung des Gebietes und die Mög-
lichkeit, flexibel auf energetische Handlungsbereiche zu reagieren. 
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3.8 Anzahl der Wohnungen 

In Einzel- und Doppelhäusern sind maximal 2 WE pro Doppelhaushälfte zulässig; für 
Reihenhäuser wurde 1 WE je Gebäude festgesetzt. 

Diese Festsetzungen sorgen für eine verträgliche Bewohnerdichte im neuen Wohn-
gebiet, insbesondere auch im Hinblick auf die erforderlichen Stellplätze.  

3.9 Grünflächen 

Für die Grünfläche im Plangebiet ist die Zweckbestimmung „Spielplatz“ festgesetzt. 
Zulässig in der Fläche sind der Spielplatznutzung dienende bauliche Anlagen wie z. 
B. Spielgeräte und Einfriedungen. Letztere wurden zugelassen, um dem Sicherheits-
bedürfniss der Kinder und Eltern Rechnung zu tragen. 

Die Grünfläche sorgt als unversiegelte Freifläche für einen gewissen Ausgleich der 
durch die Zunahme versiegelter Flächen leicht steigenden thermischen Belastung im 
Gebiet. 

3.10 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen und ih re Nutzung  

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurden im Bebauungsplan an den Einmündun-
gen in den Kapellenweg Sichtfelder eingetragen. 

Bäume, Lichtmasten und ähnliches sind innerhalb der Sichtfelder zulässig; sie dürfen 
jedoch wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, 
die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder auf nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer 
nicht verdecken. Die Flächen müssen daher auf einer Höhe zwischen 0,80 und 
2,50 m Höhe, gemessen ab Oberkante Fahrbahn, von Sichthindernissen und sicht-
behinderndem Bewuchs freigehalten werden; Grundstückseigentümer haben den 
Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern in diesem Bereich eigenständig durchzufüh-
ren. 

3.11 Abgrabungen und Aufschüttungen  

Um massiven Geländesprüngen und somit unterschiedlichen Höhenentwicklungen 
auf den Grundstücken vorzubeugen, dürfen Aufschüttungen auf dem gesamten 
Grundstück eine Höhe von max. 0,50 m gegenüber der Straßenoberkante nicht über-
schreiten.  

Um Untergeschosse mit Belichtung zu ermöglichen, sind Abgrabungen bis zu 2,0 m 
unter Straßenoberkante auf einer maximalen Länge von 30% der Fassadengesamt-
länge und bis zu einer maximalen Tiefe von 2,50 m ab Hauskante zulässig. Hierbei 
sind jedoch dringend die wasserrechtlichen Vorgaben für Untergeschosse gem. Fest-
setzung 1.12.1 zu beachten. Die Wirkung der wasserdichten Wanne darf durch die 
Abgrabungen nicht beeinträchtigt werden. 

3.12 Leitungsrecht 

Um das auf den privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser zum Regen-
rückhaltebecken zu führen, müssen teilweise Leitungen auf den privaten Grundstü-
cken verlegt werden. 
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Auf den mit Leitungsrecht belegten Flächen ist weder die Errichtung hochbaulicher 
Anlagen noch die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern zulässig, da die Leitungen 
jederzeit erreichbar sein müssen und vor Schäden, z.B. durch starke Wurzelausbil-
dung, geschützt werden müssen. 

3.13 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwi cklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Eine Gründung unterhalb 189,0 m ü NN ist im gesamten Plangebiet nicht zulässig, da 
dadurch ein Durchstoßen der Deckschicht über dem Grundwasser und somit der  
Auftrieb des Grundwassers nach oben vermieden werden kann (vgl. Hydrologische 
Stellungnahme Büro Frey&Ruppenthal).  

Da gemäß Artenschutzgutachten Eidechsen im Plangebiet vorkommen können, ist 
die Ansiedlung von zwei entsprechenden Biotopen, mit Versteck- und Sonnenplätzen, 
vorgesehen. 

Um den Versiegelungsgrad auf den Grundstücken möglichst gering zu halten, müs-
sen oberirdische Stellplätze und Wegeflächen mit wasserdurchlässigem Belag ausge-
führt werden. Diese Festsetzung erhöht zählt zu den unterstützenden Maßnahmen 
der Klimaanpassung. 

Um den Boden vor Verschmutzung mit Kupfer-, Zink oder Bleiionen zu schützen, ist 
die Dacheindeckung mit ebendiesen Metallen nur dann zulässig, wenn sie beschich-
tet oder ihn ähnlicher Weise behandelt sind, sodass eine Kontamination des Bodens 
ausgeschlossen werden kann. 

Weiterhin wurden zum Schutz nachtaktiver Insekten insektenfreundliche Außenbe-
leuchtungen festgesetzt. Im Rahmen allgemeiner Energieeinsparbemühungen zu-
gunsten des Klimaschutzes sollen die Beleuchtungsanlagen zudem energiesparend 
sein (z.B. LED-Leuchten). 

3.14 Pflanzgebote, Pflanzbindungen 

Die Durchgrünung des Gebietes wird zum einen durch die im öffentlichen Straßen-
raum zu pflanzenden 4 Laubbäume angestrebt. Des Weiteren unterstützen sowohl 
die Ausgleichsmaßnahme, auf jedem Baugrundstück Bäume und Sträucher zu pflan-
zen, als auch das Pflanzgebot im Norden, Osten und Westen die Durch- bzw. Orts-
randeingrünung des Plangebiets. Der von den Bäumen und Sträuchern/Hecken aus-
gehende Schattenwurf verringert die Aufheizung der privaten und öffentlichen Freiflä-
chen und trägt somit dazu bei, dass die thermische Belastung des Gebietes, welche 
durch die Versiegelung leicht zunehmen wird, abgeschwächt wird. Auch Gebäude 
können in den Sommermonaten verschattet werden, sodass die Aufheizung dort nicht 
überhandnimmt. Im Winter sind sonnenbedingte Wärmegewinne trotz Baumpflanzun-
gen möglich, da diese während der kalten Jahreszeit ihr Laub abwerfen. 

Die zu pflanzende Hecke im Norden soll als Schutz vor landwirtschaftlichen Emissio-
nen dienen; daher wurde für sie auch eine Höhe von mindestens 2,0 festgesetzt. 
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4 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

4.1 Gestaltung der Dächer 

Dachform und - Neigung  

Die Festsetzung der unterschiedlichen Dachformen wie (versetztes) Sattel-, Pult-  
oder Zeltdach im Plangebiet erlaubt, in Zusammenhang mit den verschiedenen ma-
ximalen Trauf- und Gebäudehöhen ebenso individuelle gestalterische Spielräume bei 
der Dachgestaltung wie die Festlegung der Dachneigung zwischen 15° und 40°.  

Dabei werden versetzte Satteldächer als Abwandlung des Satteldachs in den Bebau-
ungsplan aufgenommen, um derzeit moderne und gestalterisch doch ähnliche Dach-
formen im Neubaugebiet zuzulassen.  

Um ein einheitliches Erscheinungsbild bei Doppelhäusern und Reihenhäusern zu ge-
währleisten wurde festgesetzt, dass diese die gleiche Dachform aufweisen müssen.  
Die Dachneigung benachbarter Doppelhaus- und Hausgruppeneinheiten ist anzuglei-
chen, d.h. es ist maximal eine Abweichung von 3° zulässig. Sollte entsprechend be-
reits eine Doppelhaushälfte gebaut worden sein, so hat sich das zweite Gebäude 
dem ersten, mit den erlaubten Spielräumen in der Dachneigung, anzugleichen. Ist die 
Angleichung nicht sichergestellt, z. B. bei zeitgleich eingereichten aber in ihrer Ge-
staltung abweichenden Bauanträgen und kann für diese kein Kompromiss gefunden 
werden, gilt für die Doppel- oder Reihenhäuser als Festsetzung Satteldach mit einer 
Dachneigung von 40°. 

Dacheindeckung 

Um sich in die Bestandsbebauung einzufügen und das Ortsbild nicht zu beeinträchti-
gen, wurden rote bis braune bzw. graue bis anthrazitfarbene Dacheindeckungen zu-
gelassen. Davon ausgenommen sind Dachbegrünungen. 

Dachaufbauten 

Die getroffenen Festsetzungen bzgl. Dachaufbauten gewährleisten, dass die Propor-
tionen zwischen Gebäudekörper und Dach eingehalten werden und das Ortsbild so-
mit nicht durch im Verhältnis zu den Gebäuden zu große Dachaufbauten negativ be-
einflusst wird.  

Um die Energiegewinnung durch regenerative Ressourcen zu fördern, sind Anlagen 
für solare Energiegewinnung auf allen Dächern zulässig. 

Dachgestaltung 

Bei versetzten Satteldächern ist ein Firstversatz vom obersten Dachfirst von maximal 
1,5 m zulässig;  innerhalb dieser schmalen Fläche tritt die Wand nicht zu massiv in 
Erscheinung und die Proportionen zwischen Gebäude und Dachfläche bleiben ge-
wahrt. In der Wandfläche können Fenster für eine zusätzliche Belichtung sorgen.  
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Dächer von Garagen, Carports und Nebenanlagen 

Ähnlich wie für die Dächer der Hauptgebäude sind auch für die Garagen, Carports 
und Nebenanlagen rote bis braune bzw. graue bis anthrazitfarbene Materialien fest-
gesetzt, damit sich diese in die umgebende Bestandsbebauung und das Ortsbild ein-
fügen. 

4.2 Einfriedungen 

Auf den Grundstückseiten, die an den öffentlichen Verkehrsraum angrenzen, dürfen 
Einfriedigungen in Form von Mauern, Zäune, Bepflanzungen etc. gemessen ab Ober-
kante der öffentlichen Verkehrsflächen, nicht höher als 1,50 m sein. Somit kann die 
soziale Interaktion zwischen Bewohnern auf ihren privaten Grundstück und dem Le-
ben im öffentlichen Raum gestärkt werden. Die Festsetzung, dass ab einer Höhe der 
Einfriedungen von 1,0 m 60% als lebende Hecke zu gestalten sind, ist dem Trend der 
Gabionenwände und Betonmauern zuzuordnen: Um durchgängig 1,50 hohe Mauern 
auszuschließen, die eine „tunnelartige und abgeschottete“ Wirkung im öffentlichen 
Straßenraum bewirken, müssen Teile der Einfriedung als lebende Hecken ausgebil-
det werden. 

Maschendraht- und Drahtzäune sind dabei nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig, 
um die Qualität im  öffentlichen Raum zu erhöhen. Die Verwendung von Stacheldraht 
für Einfriedigungen ist nicht zulässig. 

4.3 Müllbehälterstandorte 

Freistehende Müllbehälter sind aus gestalterischen Gründen und zugunsten der Qua-
lität des öffentlichen Raumes dauerhaft gegenüber dem Straßenraum und anderen 
öffentlichen Räumen abzuschirmen. Zudem sind sie gegen direkte Sonneneinstrah-
lung zu schützen, um Geruchsbelästigungen auszuschließen. Die Anlagen zur Ab-
schirmung sind – sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) han-
delt – mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrünen. 

4.4 Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen 

Die Festsetzung, dass die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke zu begrünen 
und gärtnerisch anzulegen sind, unterstützt ein geordnetes Erscheinungsbild des 
Wohngebietes und erhöht somit auch die Qualität des öffentlichen Raums.  

4.5 Stellplatzverpflichtung 

Baumaßnahmen sind regelmäßig mit einer erhöhten Anzahl von Wohnungen und ei-
nem zusätzlichen Stellplatzbedarf verbunden, der auf den Grundstücken nachgewie-
sen werden muss. Unter Berücksichtigung des Bedarfs für Zweitwagen und Besu-
cherparkplätze reicht ein Stellplatz je Wohnung nicht aus. Aufgrund verkehrlicher und 
städtebaulicher Gründe wird im Bereich „Kapellenweg“ gegenüber den Vorschriften 
der Landesbauordnung eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung auf 1,5 Stellplätze 
pro Wohnung festgesetzt. Bruchteile einer Stellplatzzahl sind dabei auf die nächste 
volle Stellplatzzahl aufzurunden, so dass bei nur einer Wohneinheit pro Grundstück 
zwei Stellplätze erforderlich sind, wobei ein Stellplatz in einer Garage bzw. einem 
Carport und der zweite im betreffenden Stauraum (Zufahrt) untergebracht werden 
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kann.  

Verkehrliche Gründe 

Die anhaltende Zunahme der Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr erfordert die Unter-
bringung der Kraftfahrzeuge auf den privaten Grundstücken, um die öffentlichen Ver-
kehrsflächen für den fließenden Verkehr freizuhalten und nicht durch fehlende Stell-
plätze zusätzlich zu belasten. Es zeigt sich außerdem, dass die Zahl der Haushalte 
mit zwei oder mehr Kraftfahrzeugen kontinuierlich anwächst, was auch bei der städ-
tebaulichen Planung berücksichtigt werden muss. Auch wenn im Bereich des Öffent-
lichen Personennahverkehrs nicht nur zugunsten der klimafreundlichen Mobilität in  
letzter Zeit viele Verbesserungen angestrebt und erreicht wurden, ist der ÖPNV in 
March-Neuershausen nicht in der Lage, das eigene Auto ganz zu ersetzen. Insofern 
erscheint es gerechtfertigt, die Unterbringung der privaten Stellplätze auf den privaten 
Grundstücken in ausreichender Zahl zu fordern.  

Städtebauliche Gründe 

Im Bereich der Verkehrsflächen als öffentlichem Raum soll den zukünftigen Bewoh-
nern eine angemessene Aufenthaltsqualität ermöglicht werden; die Straßenflächen 
sollen daher nicht als „öffentliche Parkzonen“ zweckentfremdet werden. 

5 AUSSENANTENNEN   

Um die Beeinträchtigung des Ortsbildes durch zu viele Antennen oder Satellitenanla-
gen zu verhindern, ist pro Gebäude bzw. pro Doppelhaushälfte jeweils nur eine sicht-
bare Antenne oder Satellitenantenne zulässig. 

6 NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN   

Zur Verhinderung von „oberirdischen Drahtgeflechten“ wie in den 50er und 60er Jah-
ren noch üblich und leider auch heute wieder von einigen Versorgungsträgern ange-
dacht, wird festgesetzt, dass Niederspannungsfreileitungen im Plangebiet nicht zu-
lässig und daher unterirdisch zu verlegen sind. 

7 ERSCHLIESSUNG 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über den Kapellenweg und eine 5,50 m breite 
Ringstraße, die nach Norden hin abzweigt. Im Osten biegt ein Fußweg von dieser 
Straße ab, welcher durch die Grünflächen und den Spielplatz in die Landschaft führt.  
Für die östliche und westliche Straße sind Parkplatzbereiche entlang der Fahrbahn 
vorgesehen, welche ca.13 Stellplätze ermöglichen und dem Zuparken im öffentlichen 
Straßenraum vorbeugen sollen; sie dienen dem Besucher- und Anlieferverkehr. In 
Verlängerung der östlichen Zufahrt ist ein 5,5 m breiter Grünstreifen vorgesehen, 
welcher im Falle einer städtebaulichen Weiterentwicklung nach Norden als Straße 
ausgebaut werden kann. Vom Kapellenweg aus erschließt ein kurzer Stich zwei 
Grundstücke im inneren des Plangebiets. 

Nördlich entlang des Kapellenweges ist ein einseitiger Gehweg von 1,50 m Breite 
vorgesehen; dieser sollte abgesenkt ausgestaltet werden, damit (überbreite) landwirt-
schaftliche Maschinen den Kapellenweg trotz parkender Autos gut passieren können.  
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8 UMWELTSCHÜTZENDE BELANGE IN DER BAULEITPLANUNG  

Umweltschützende Belange sind in die Abwägung einzubeziehen. Seit der Einfüh-
rung des EAG-Bau ist für diese Belange, die in § 1 a (6) Nr. 7 BauGB ausführlich de-
finiert werden, eine Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchzuführen. In der Um-
weltprüfung wurden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist ent-
sprechend § 2 a BauGB als gesonderter Teil der Begründung dem Bebauungsplan 
beigefügt.  

Nach § 2 (4) BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich 
ist. Dieses sog. „Scoping“ wurde parallel zur Frühzeitigen Beteiligung durchgeführt.  

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und 
allgemein anerkannten Prüfmethoden, sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des 
Bauleitplans in angemessener Weise verlangt werden kann. Die sich aus der Grün-
ordnungsplanung und der Abwägung umweltschützender Belange ergebenden pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften wurden in den Bebau-
ungsplan integriert.  

9 STÄDTEBAULICHE DATEN 

Fläche des räumlichen Geltungsbereichs  18.725 qm 

Allgemeines Wohngebiet 10.575 qm 
Verkehrsfläche  2.032 qm 
private Grünfläche 430 qm 
öffentliche Grünfläche 5.688 qm 
davon Rückhaltebecken  846 qm 

10 KOSTEN DER PLANUNG 

 

Kosten  

Baustelleneinrichtung 6.000  

Straßenbauarbeiten 154.000  

Kanalisation 102.900  

Rückhaltebecken 69.600  

Wasserversorgung 36.000  

Gasversogung (Erdarbeiten) 7.200  

Kabelarbeiten (Erdarbeiten) 12.000  

Straßenbeleuchtung 8.000  

  

 

  

 

Baukosten (netto) 396.000  

Baukosten (brutto) 471.000  

Planung, Puffer 86.000  

  

 

Projektkosten gesamt 557.000  



Gemeinde March – OT Neuershausen  Stand: 10.02.2014 
Bebauungsplan und  Fassung: Satzung   
örtliche Bauvorschriften „Kapellenweg“  gemäß § 10 (1)  BauGB 

BEGRÜNDUNG TEIL 1   Seite 15 von 15 

 

14-02-10 Begründung (14-02-12).doc 
 

11 VER- UND ENTSORGUNG 

Die Ver- und Entsorgung für das Gebiet ist gewährleistet, da über die neuen Leitun-
gen der Ringstraße und an das bestehende Netz im Kapellenweg angeschlossen 
werden kann.  

Da im Gemeindegebiet bekanntermaßen hohe Grundwasserstände vorliegen, wurde 
eine hydrologische Stellungnahme des Büro Frey&Ruppenthal aus Freiburg angefor-
dert. Laut dieser ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit eine Versickerung im Gebiet, 
unabhängig vom Grundwasserabstand, nicht möglich. Aus diesem Grund wird das 
anfallende Niederschlagswasser der privaten Grundstücksflächen in das innerhalb 
des Plangebiets liegende Regenrückhaltebecken geführt und von dort abgeleitet. Das 
Niederschlagswasser wird über Leitungen in der Ringstraße zum Rückhaltebecken 
transportiert; wo dies nicht auf direktem Wege möglich ist, wurden Leitungsrechte 
entlang privater Grundstücke eingetragen. Das im Rückhaltebecken gesammelte 
Wasser wird in den Lohmattengraben eingeleitet und kommt dort zur Versickerung.  

12 BODENORDNENDE MASSNAHMEN 

Da sich die betroffenen Grundstücke im Eigentum der Gemeinde befinden, sind keine 
weiteren bodenordnerischen Maßnahmen notwendig. 

 

 
Gemeinde March, den _____________ 
 
 
 
 
 
 
Hügele, Bürgermeister    Der Planverfasser 
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